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Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

UNTERSCHRIFTENBLATT der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH (Finanzagentur) 

für TREUHÄNDER

Schuldbuchkonto Nr. Schuldscheindarlehenkonto Nr.

Name der Institution 
(lt. Register oder
Satzung)

Straße, Haus-Nr. 

Ort

- Seite 1 -

Postfach 

PLZ 

Name

Vorname

Straße, Haus-Nr. 

PLZ

Treuhänder

Ort

Geb.-Datum

Unterschriften werden digital archiviert - bitte nicht über den Rahmen hinaus schreiben

Eigenhändige 
Unterschriftsprobe
(mit Tinte, Tintenstift 
oder Kugelschreiber)

Name

Vorname

Straße, Haus-Nr. 

PLZ

Stellvertreter

Ort

Geb.-Datum

Eigenhändige 
Unterschriftsprobe
(mit Tinte, Tintenstift 
oder Kugelschreiber)

bitte wenden

Unterschriften werden digital archiviert - bitte nicht über den Rahmen hinaus schreiben



U
nt

er
sc

hr
ift

en
bl

at
t E

M
I 

07
/ 

2

Namen der Unterzeichnenden bitte in Druckbuchstaben wiederholen.

- Seite 2 -

Unterschriften *

Erklärung der Institution

Über die auf unserem Konto eingetragenen Forderungen werden wir im Rahmen der eingetragenen 
Beschränkung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des umstehend benannten Treuhänders bzw. 
Stellvertreters verfügen.

Bei Veränderungen in der Person des Treuhänders oder seines Stellvertreters werden wir der Finanzagentur eine 
rechtsverbindlich unterzeichnete Mitteilung übersenden.

Die Hinterlegung der Unterschriften neuer Treuhänder erfolgt grundsätzlich auf Formularen der Finanzagentur. 
Maßgebend ist jeweils das zuletzt eingereichte Unterschriftenblatt bzw. -verzeichnis.
Die Finanzagentur ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine ihr bekannt gewordene Änderung in der Person des 
Treuhänders oder seines Stellvertreters zu beachten, auch wenn ihr hierüber von uns noch keine Mitteilung 
vorliegt. 
Auf Beachtung einer Veränderung besteht jedoch erst dann ein Anspruch, wenn unsere rechtsverbindlich 
unterzeichnete Mitteilung bei der Finanzagentur eingegangen ist, und diese die Bestätigung der Aufsichts- 
behörde eingeholt hat.
Eine Pflicht zur Nachprüfung der ordnungsgemäßen Bestellung des Treuhänders bzw. Stellvertreters besteht für 
die Finanzagentur nicht.

Ort, Datum

Firmenstempel

Hinweis zum Datenschutz:
Die Finanzagentur bearbeitet Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) und erhebt, verarbeitet und nutzt sie zur Führung des Schuldbuchkontos, zur Pflege der Kundenbeziehung sowie 
zur eigenen Werbung für Bundeswertpapiere.
Der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der eigenen Werbung für Bundeswertpapiere können Sie jederzeit bei uns 
widersprechen (§ 28 Absatz 4 Satz 1 BDSG).
Die Finanzagentur als Schuldbuchkonto führende Stelle darf über den Inhalt des Bundesschuldbuchs nur dem 
eingetragenen Gläubiger, seinem Vertreter und dem Rechtsnachfolger sowie staatlichen Stellen, die aufgrund eines 
Gesetzes auskunftsberechtigt sind, Bescheinigungen und Auskünfte erteilen ("Schuldbuchgeheimnis", § 7 Absatz 5 
Bundesschuldenwesengesetz). Zur Postversendung bedient sich die Finanzagentur externer Dienstleister.

Die Identifikation erfolgt kostenlos durch die Deutsche Post AG im PostIdent-Verfahren. Den hierzu erforderlichen
PostIdent-Coupon versendet die Finanzagentur nach Eingang der Kontoeröffnungsunterlagen bzw. eines neuen
Unterschriftenblatts. Bei persönlichem Erscheinen ist eine Identifikation auch bei der Finanzagentur unter Vorlage des
Personalausweises/Reisepasses möglich.
Ohne Identitätsprüfung kann der Auftrag nicht bearbeitet werden.

* Hier sind die Unterschriften von Personen erforderlich, die nach den Eintragungen bei einer Aufsichtsbehörde
bzw. im Register oder nach der Satzung vertretungsbefugt sind. Die Unterschrift eines Vertretungsberechtigten
genügt, sofern dieser allein vertretungsbefugt ist.




